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Kapitel 3

Bruttofindung

In diesem Kapitel lernen Sie den Ablauf der Bruttofindung kennen. In die-

sem Schritt der Personalabrechnung werden die Bruttolohnarten eingele-

sen oder generiert. Die Bruttofindung ist der Abrechnungsteil, für den in 

der Regel die meisten kundenindividuellen Anpassungen benötigt werden.

Die Bruttofindung ist der Teil der Personalabrechnung, in dem die Bruttobe-

züge der Mitarbeitenden ermittelt werden. Im einfachsten Fall bedeutet

dies, dass die Bezüge einer beschäftigten Person aus den Infotypen gelesen

und zur Weiterverarbeitung bereitgestellt werden. Allerdings können hier

auch komplexe Berechnungen erforderlich sein, wie z. B. die Ermittlung

von leistungsabhängigen Lohnbestandteilen. In diesem Abrechnungsteil

sind die meisten kundenindividuellen Anpassungen erforderlich, da die

hier vorgenommenen Berechnungen von Unternehmen zu Unternehmen

sehr unterschiedlich sein können. Um die Anpassungen richtig platzieren

und bei der Fehlersuche die richtigen Stellen identifizieren zu können, ist es

notwendig, mit diesem Teil der Abrechnung sehr gut vertraut zu sein.

3.1    Grundlagen

In diesem Kapitel erhalten Sie einen Überblick über das Abrechnungs-

schema. Im Folgenden befassen wir uns zunächst mit grundlegenden Din-

gen, wie z. B. dem Ablauf der Personalabrechnung und dem Umgang mit

dem Abrechnungsprotokoll.

3.1.1    Ablauf der Personalabrechnung

Aufeinander 

aufbauende 

Teilschemen

Der Ablauf der Berechnungen in der Personalabrechnung ergibt sich aus ei-

ner logischen Abfolge von Teilschemen, die aufeinander aufbauen. Viele

dieser Berechnungen benötigen Informationen, die erst gebildet werden

müssen, bevor weitere Berechnungen erfolgen können. So muss die Brutto-

berechnung abgeschlossen sein, bevor die Nettoberechnung durchgeführt

werden kann. Es ergibt keinen Sinn, diese Berechnungsteile zu vertauschen,
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denn nur in dieser Reihenfolge kann die Abrechnung ein vernünftiges Er-

gebnis liefern.

Teilbereiche des

Abrechnungs-

ablaufs

Der grobe Ablauf der Personalabrechnung enthält die folgenden Teilberei-

che, die meist in eigenen Unterschemen realisiert sind:

1. Initialisierung

2. Einlesen der Grunddaten

3. Fiktivläufe

4. Einlesen des letzten Abrechnungsergebnisses

5. Bruttoberechnung

– Zeitdaten einlesen

– Leistungslohndaten einlesen

– weitere Be- und Abzüge einlesen

6. Aliquotierung

7. Nettoteil

– Berechnung der Sozialversicherung

– Steuerberechnung

8. Nettozusammenfassung

9. Pfändung

10. Überweisung

Das Abrechnungsschema folgt also einem logischen Aufbau, der auch beim

Einfügen kundenindividueller Verarbeitungen berücksichtigt werden muss.

Nur Lohnarten, die bereits gebildet sind, können weiterverarbeitet und zur

Berechnung anderer Entgeltbestandteile verwendet werden.

3.1.2    Abrechnungsprotokoll

Protokoll der Verar-

beitungsschritte

Wird die Personalabrechnung mit Protokoll simuliert – einen Ausschnitt

dazu sehen Sie in Abbildung 3.1 –, wird jeder einzelne Verarbeitungsschritt

protokolliert. Jeder Schritt des Abrechnungsschemas wird also mit dem Zu-

stand vor der Verarbeitung (Eingabe), mit der durchgeführten Verarbeitung

(Verarbeitung) und mit den relevanten Ergebnistabellen (Ausgabe) im Pro-

tokoll dargestellt.

In Abbildung 3.1 ist der Verarbeitungsschritt Einlesen weiterer Be-/Abzuege

im Abrechnungsprotokoll zu sehen. Durch jeweils einen Doppelklick auf die

Zeilen Eingabe und Ausgabe können Sie sich die Lohnartenwerte vor und

nach dem jeweiligen Verarbeitungsschritt anzeigen lassen, und nach einem
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Doppelklick auf die Zeile Verarbeitung können Sie die durchgeführten Ope-

rationen sehen.

Abbildung 3.1  Weitere Daten im Abrechnungsprotokoll einlesen

Beschreibung der berechneten Ergebnisse im Protokoll

An manchen Stellen des Protokolls, wie z. B. bei der Berechnung der Steuer

oder der Sozialversicherungsbeiträge, verbirgt sich eine detaillierte Be-

schreibung der berechneten Ergebnisse hinter dem Protokollpunkt Verar-

beitung. Damit ist das Protokoll auch für Personen interessant, die das Sys-

tem nutzen, weil hier Berechnungen protokolliert sind, die häufig anders

nicht nachvollzogen werden können.

SchemeneditorIn Abbildung 3.2 sind die zuvor beschriebenen Schritte im Schemeneditor

dargestellt.

Abbildung 3.2  Weitere Daten im Schemeneditor einlesen
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Interpretation des

Abrechnungs-

schemas

Die Personalabrechnung ist kein starres Programm, sondern sie interpre-

tiert vielmehr den im Abrechnungsschema festgelegten Ablauf von Funkti-

onen und Operationen (siehe Kapitel 24, »Customizing des Abrechnungs-

schemas«).

Protokoll nicht für mehrere Personen verwenden

Die Simulation der Personalabrechnung mit Darstellung des Protokolls

sollte nicht für mehrere Personen verwendet werden, da in solchen Fällen

sehr große Datenmengen im Speicher gehalten werden müssten, worun-

ter die Performance leiden würde.

Es ist allerdings möglich, Protokollvarianten anzulegen, in denen die Proto-

kollierung teilweise ausgeschaltet wird und nur an bestimmten Stellen

aktiv bleibt, wodurch die Performance bei der Simulation mit Protokoll

deutlich verbessert wird.

3.2    Initialisierung

Funktionen

PGM und UPD

Die Initialisierung enthält einige Funktionen, die den Ablauf der Personal-

abrechnung grundlegend beeinflussen. Sie ist im Teilschema DIN0 angesie-

delt (siehe Abbildung 3.3) und legt über die erste Funktion PGM mit dem Pa-

rameter 1 ABR fest, dass es sich um ein Abrechnungsschema handelt, das für

die interne Steuerung im Abrechnungstreiber relevant ist.

Abbildung 3.3  Initialisierung

Über die Funktion UPD wird festgelegt, ob mit diesem Schema Updates

möglich sein sollen, also das Speichern des Abrechnungsergebnisses in der

Datenbank. Mit der Verwendung des Parameters NO könnte das Schema

DIN0 z. B. für Simulationen verwendet werden.
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Die Funktion OPT optimiert die Performance beim Einlesen von Infotypen.

Es werden nur die Infotypen im Programm bereitgestellt, die in den Abrech-

nungsfunktionen (Transaktion PE04, Funktionen und Operationen anle-

gen) als verwendete Infotypen angegeben wurden.

VerwaltungssatzDie Funktion CHECK mit dem Parameter ABR aktiviert die Prüfung des Ver-

waltungssatzes. Dies ist im Produktivsystem Pflicht, kann aber im Testsys-

tem ausgeschaltet werden. So ist es möglich, im Testsystem eine produktive

Abrechnung vorzunehmen, ohne dass der Verwaltungssatz für die Abrech-

nung freigegeben werden muss. Dies erleichtert das Testen, nicht zuletzt

auch deshalb, weil jede beliebige Periode produktiv abgerechnet werden

kann. Beachten Sie, dass es dabei zu Differenzen (z. B. bei Rückrechnungen)

aufgrund des anders lautenden Verwaltungssatzes kommen kann. So kann

eine Person aus dem Testteam Daten pflegen, während eine andere produk-

tive Abrechnungen für ihre Testfälle vornimmt.

In diesem Teilschema ist im Standard die Prüfung des Verwaltungssatzes

deaktiviert, die für das Produktivsystem zunächst aktiviert werden muss.

3.3    Grunddaten einlesen

Informationen aus 

den Infotypen

Das Einlesen der Grunddaten stellt die Informationen der wichtigsten Info-

typen für die Personalabrechnung bereit. In Abbildung 3.4 ist das auf die

wichtigsten Funktionen reduzierte Schema DGD0 dargestellt.

Es werden u. a. die folgenden Infotypen eingelesen (siehe Kapitel 2, »Infoty-

pen der Personalabrechnung«):

▪ 0002 (Daten zur Person)

▪ 0006 (Anschrift)

▪ 0012 (Steuerdaten)

▪ 0013 (Sozialversicherung)

▪ 0079 (Sozialversicherung Zusatz-

versicherung)

▪ 0020 (DEÜV-Daten)

▪ 0029 (Berufsgenossenschaft)

Tabelle WPBPDie Funktion WPBP liest die Infotypen 0000 (Maßnahmen), 0001 (Organi-

satorische Zuordnung), 0007 (Sollarbeitszeit), 0008 (Basisbezüge) und

0027 (Kostenverteilung) ein. Mit diesen Informationen wird die interne

Tabelle WPBP (Arbeitsplatz/Basisbezüge) gefüllt (siehe Abbildung 3.5). Alle

Lohnarten im Bruttoteil der Personalabrechnung erhalten ein Kennzei-

chen, das auf einen Eintrag in dieser Tabelle verweist. In der Regel erhält Ta-

belle WPBP (Arbeitsplatz/Basisbezüge) einen Eintrag pro Abrechnungsperi-

ode. Im Rahmen von Änderungen in den Infotypen, die während einer

Abrechnungsperiode vorgenommen werden, entstehen mehrere Einträge

in dieser Tabelle, und die Abrechnung rechnet im Bruttoteil mit mehreren
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Teilperioden. Solche Änderungen können z. B. ein Kostenstellenwechsel

oder eine Änderung der Arbeitszeit sein.

Abbildung 3.4  Grunddaten einlesen (Auszug Schema DGD0)

Abbildung 3.5  Interne Tabelle WPBP (Arbeitsplatz/Basisbezüge)
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Mehrere Einträge 

in Tabelle WPBP

Solange Tabelle WPBP (Arbeitsplatz/Basisbezüge) nur einen Eintrag enthält,

verläuft die Berechnung der Bruttolohnarten problemlos, sind aber meh-

rere Einträge enthalten, werden die Bezüge auf mehrere Teilzeiträume auf-

geteilt. Auch werden die Basisbezugslohnarten mehrfach gebildet und im

Bereich »Aliquotierung« (siehe den gleichnamigen Abschnitt 3.14) anteilig

reduziert. In der Summe ergeben sich zwar 100 %, der Betrag wird aber pro-

zentual auf die Teilmonate von Tabelle WPBP (Arbeitsplatz/Basisbezüge)

aufgeteilt. Auf diese Weise kann ein Wechsel von der Ausbildungsvergü-

tung zum Gehalt dargestellt werden, auch wenn diese Veränderung inner-

halb eines Abrechnungsmonats und nicht zu Beginn der entsprechenden

Abrechnungsperiode vorgenommen wird. Diese Vorgehensweise birgt na-

türlich immer die Gefahr von Rundungsdifferenzen, weshalb solche Splits

auf ein Minimum reduziert werden sollten.

Prüfungen auf 

Vollständigkeit

Am Ende des Teilschemas DGD0 wird die Vollständigkeit der Daten anhand

der Funktion GON geprüft. Sollten die Infotypen 0007 (Sollarbeitszeit),

0012 (Steuerdaten) oder 0013 (Sozialversicherung) fehlen, erfolgt ein Ab-

rechnungsabbruch.

Allerdings ist diese Prüfungsart in der Praxis nicht ausreichend und sollte

daher durch eigene Prüfungen ergänzt werden, wie z. B. der Prüfung, ob eine

Kostenstelle gepflegt ist. Dazu müssen kundenindividuelle Funktionen pro-

grammiert werden, was mit geringem Arbeitsaufwand möglich ist (siehe

Abschnitt 24.3, »Modifikationskonzept«).

3.4    Fiktivläufe

Hohe Komplexität 

durch Fiktivläufe

Aufgrund der hohen Regelungsdichte in Deutschland finden Fiktivläufe in

den deutschen Abrechnungsschemen besonders häufig Verwendung. Fiktiv-

läufe tragen sehr zur hohen Komplexität der Personalabrechnung bei, da

für die Einrichtung von Fiktivläufen und deren Analyse (bei leider immer

wieder auftretenden Fehlern) ein grundsätzliches Verständnis der Funkti-

onsweise der Personalabrechnung Voraussetzung ist.

3.4.1    Grundlagen

Fiktivläufe werden immer dann benötigt, wenn für eine korrekte Abwick-

lung der Personalabrechnung die Kenntnis von in der Ist-Abrechnung nicht

oder nur ungenau ermittelbaren Beträgen (in Form von technischen Lohn-

arten) erforderlich ist.
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Ein sehr gutes Beispiel dafür ist die Altersteilzeit in Deutschland. Um die

korrekten Aufstockungsbeträge zu ermitteln, wird eine Reihe von Grundla-

genbeträgen (Vollzeitbruttobetrag, Vollzeitnettobetrag etc.) im Rahmen

von Fiktivläufen ermittelt. Sicher wären einige Beträge auch aus der tatsäch-

lichen Abrechnung oder auf Umwegen zu ermitteln – die Flexibilität einer

Personalabrechnung mit SAP ERP HCM, die es ermöglicht, nahezu jeden

Sonderfall abzubilden, erfordert aber gerade vor diesem Hintergrund ein

schlüssiges Konzept. Insofern ist es nachvollziehbar, dass in Anbetracht ei-

ner in höchstem Maße flexiblen wie auch genauen Abrechnung ein Verzicht

auf Fiktivläufe nicht realisierbar ist.

Fiktivläufe können nach verschiedenen Kriterien differenziert werden. Um

dies zu verdeutlichen, soll im Folgenden nach dem Anwendungsbereich

(also z. B. Altersteilzeit, Zuschuss zum Mutterschaftsgeld oder auch nach

§ 23c SGB IV) sowie nach der Art der Auslösung des Fiktivlaufs unterschie-

den werden. Anhand von Tabelle 3.1 nehmen wir zunächst eine Systemati-

sierung vor.

Auslöser/Anwendungsbereich Fiktivlaufsteuerung Funktion/ Rechenregel

Altersteilzeit X

Zuschuss zum Mutterschaftsgeld X

Zuschuss zum Krankengeld X

§ 23c SGB IV X

BVV (Versicherungsverein des 

Bankgewerbes a. G.)

X

Pfändung X

AAG (U1 und U2) X

Kind krank X

KuG X

IfsG (Infektionsschutzgesetz) X

Betriebsrentenstärkungsgesetz 

(beim Modell Spitzabrechnung)

X

Tabelle 3.1  Systematisierung der Fiktivlaufsteuerung
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Wie aus Tabelle 3.1 zu ersehen ist, weist der Fiktivlauf zur Berechnung des

Nettoentgelts, das für die Berechnung des Krankengeldzuschusses genutzt

wird, die Besonderheit auf, dass er über beide Alternativen der Auslösung

aufgerufen werden kann. Ursache dafür sind die Regelungen des TVÖD (Ta-

rifvertrag für den öffentlichen Dienst), die eine gesonderte Variante der

Nettourlaubslohnermittlung erforderlich machen (das Nettoentgelt zur Be-

rechnung des Zuschusses zum Krankengeld wird auch als Nettourlaubslohn

bezeichnet). Dies bedeutet also nicht, dass derselbe Fiktivlauf über zwei

Auslösealternativen verfügt, sondern dass es verschiedene Varianten der

Nettourlaubslohnermittlung gibt, die unterschiedliche Auslöser haben.

Beispiel für einen 

Fiktivlauf

Die grundsätzliche Funktionsweise eines Fiktivlaufs soll anhand eines Bei-

spielfalls erläutert werden, dem die folgenden Voraussetzungen zugrunde

liegen:

▪ Eine im Unternehmen beschäftigte Person ist arbeitsunfähig, und die

Entgeltfortzahlung endet zufällig genau zum Ultimo des letzten Monats.

▪ Die betroffene Person hat Anspruch auf einen Zuschuss zum Kranken-

geld der Krankenkasse.

▪ Das Nettogehalt beträgt monatlich 3.000 EUR.

▪ Die beschäftigte Person erhält bis zum oben genannten Zeitpunkt

monatlich 2.100 EUR Krankengeld von der Krankenkasse.

Im SAP-System wird das kalendertägliche Krankengeld von 70 EUR im Info-

typ 0014 (Wiederkehrende Be-/Abzüge) erfasst. Anhand von Abbildung 3.6

wird der grundsätzliche Ablauf der Personalabrechnung deutlich.

Im vorgestellten Beispielfall ermittelt der Fiktivlauf nun das laufende Netto-

entgelt von 3.000 EUR. Im weiteren Verlauf der Abrechnung (genauer: bei

der Verarbeitung des Infotyps 0014 (Wiederkehrende Be-/Abzüge) bzw.

0015 (Ergänzende Zahlung) im Bruttoteil) erfolgt nun die Ermittlung des ei-

gentlichen Zuschusses zum Krankengeld der Krankenkasse. Dazu wird vom

ermittelten laufenden Nettoentgelt (auch Nettourlaubslohn genannt) der

Betrag des Krankengeldes (ob hier das Brutto- oder Nettokrankengeld ver-

wendet wird, ist zumeist in kollektivrechtlichen Verträgen wie Tarifverträ-

gen oder Betriebsvereinbarungen festgelegt) subtrahiert. Die Differenz in

Höhe von 900 EUR (3.000 EUR minus 2.100 EUR) stellt den auszuzahlenden

Krankengeldzuschuss dar, den der Arbeitgeber gewährt.

Fiktivläufe im 

Abrechnungs-

protokoll

Abbildung 3.7 zeigt ein Abrechnungsprotokoll mit zwei Fiktivläufen inner-

halb eines Abrechnungsfalls für eine Person in Altersteilzeit. Alle Knoten

oberhalb der Fiktivläufe gehören zur Ist-Abrechnung; unterhalb der Fiktiv-

läufe wird die Ist-Abrechnung fortgesetzt.
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Abbildung 3.6  Zusammenspiel von Personalabrechnung und Fiktivlauf

Abbildung 3.7  Fiktivläufe im Abrechnungsprotokoll

Personalabrechnung

Einlesen von Grunddaten und
Durchführen von ersten Berechnungen

Verwendung der im Fiktivlauf
ermittelten Lohnarten, um den

Zuschuss zum Krankengeld ermitteln
zu können

Ablauf der »restlichen« Abrechnung

Fiktivlauf

Das bedeutet die Durch-
führung einer nahezu

kompletten Abrechnung,
wobei die beschäftigte Person

so gestellt wird, als wäre sie
nicht abwesend.

Die benötigten Lohnarten
wie z. B. das laufende

Nettoentgelt werden an die
Ist-Abrechnung übergeben.
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3.4.2    Fiktivläufe konfigurieren

Im Rahmen der Konfiguration von Fiktivläufen muss zwischen dem Auslö-

ser zur Aktivierung der Fiktivläufe und der Konfiguration des Fiktivlaufs

selbst unterschieden werden.

Fiktivläufe auslösen

FiktivlaufsteuerungDas Auslösen von Fiktivläufen kann entweder über die Fiktivlaufsteuerung

oder direkt in einer Abrechnungsfunktion erfolgen. Die Fiktivlaufsteuerung

ist eine Gruppierung, in der zumeist mehrere konkrete Fiktivläufe zusam-

mengefasst sind. Die Fiktivlaufsteuerung selbst erhält Zuweisungen über

andere Wege, z. B. im Falle der Altersteilzeit über das Altersteilzeitmodell

(siehe Kapitel 16, »Altersteilzeit«) oder im Falle des § 23c SGB IV über die Fik-

tivlaufsteuerungstabelle V_T5D4FL, die wiederum über das Kennzeichen

Art der Sozialleistung den Bewertungsklassen, Bearbeitungsregeln und da-

mit den Abwesenheiten zugeordnet ist. Die Personalabrechnung erkennt

anhand der Fiktivlaufsteuerung, welche Fiktivläufe durchgeführt werden

sollen. Die Fiktivläufe, die über die Fiktivlaufsteuerung ausgelöst werden,

weisen eine hohe Flexibilität auf. Deshalb empfehlen wir die Nutzung der

Fiktivlaufsteuerung als Auslöser auch für kundenspezifische Fiktivläufe.

Das Customizing zum Auslösen von Fiktivläufen über die Fiktivlaufsteue-

rung finden Sie im Menüpfad unter Personalabrechnung • Abrechnung

Deutschland • Altersteilzeit • Fiktivabrechnungen mit Fiktivlaufsteuerung.

Relevante TabellenRelevant sind dabei die folgenden Tabellen:

▪ V_T5D0F – Fiktivlaufsteuerungen

▪ V_T5D0G – Fiktivläufe

▪ V_T5D0H – Zuordnung der Fiktivläufe zur Fiktivlaufsteuerung

Die Definition der Fiktivlaufsteuerung erfolgt in Tabelle V_T5D0F (Fiktiv-

laufsteuerungen), etwa ATZ2 für die gesetzliche Fiktivlaufsteuerung für die

Altersteilzeit nach dem 01.07.2004 oder SVMU für den vollen Monat Mut-

terschaftsgeld im Rahmen des § 23c SGB IV.

Die einzelnen Fiktivläufe werden in Tabelle V_T5D0G (Fiktivläufe) definiert,

etwa die Fiktivläufe ATZA (Fiktivbrutto Vollzeit) und ATZC (fiktives Teilzeit-

netto für die Altersteilzeit) oder SVMU (Vollmonat Mutterschaftsgeld) und

SVNT (Vergleichsnetto für den § 23c SGB IV).

In Tabelle V_T5D0H erfolgt schließlich die Zuweisung der Fiktivläufe zu den

Fiktivlaufsteuerungen.
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Funktion DFLST Die zentrale Funktion zur Konfiguration von Fiktivläufen ist die Funktion

DFLST, die über verschiedene Parameterausprägungen für den ersten Para-

meter verfügt, die wir im Folgenden kurz erläutern:

▪ SET

Über diesen Parameter wird der nächste Fiktivlauf anhand der abrech-

nungsinternen Fiktivlaufsteuerungstabelle gesetzt.

▪ ADD

Der im Parameter 2 angegebene Fiktivlauf wird mittels dieses Parameters

in die Fiktivlaufsteuerungstabelle eingefügt.

▪ PUT

Dieser Parameter sorgt für die Übergabe der Lohnarten aus Tabelle RT

(Ergebnistabelle) oder IT (Eingabetabelle) des Fiktivlaufs an Tabelle FIT.

Tabelle FIT (Fiktivlaufsteuerung: Sicherungstabelle) bleibt beim anschlie-

ßenden Refresh (also beim vollständigen Löschen aller anderen internen

Abrechnungstabellen) unberührt.

▪ GET

Mittels dieses Parameters werden die Lohnarten aus den Fiktivläufen in

die Zieltabellen (RT und/oder IT) verteilt, um in der Ist-Abrechnung die

benötigten Werte aus den Fiktivläufen zur Verfügung zu stellen.

▪ SAVE 

Über diesen Parameter kann die Bezeichnung des aktuellen Fiktivlaufs

gesichert werden.

▪ REST 

Dieser Parameter steht für die Restaurierung (Wiederherstellung) der

mit SAVE gesicherten Bezeichnung des Fiktivlaufs.

▪ FLTS

Über diesen Parameter werden die Fiktivlauftabellen komplett gesichert

und für einen rekursiven Aufruf initialisiert; damit sind Schachtelungen

von Fiktivläufen möglich, die allerdings derzeit auf eine Tiefe von zwei

Ebenen begrenzt sind.

▪ FLTR

Über diesen Parameter werden die Fiktivlauftabellen, die mithilfe des Pa-

rameters FLTS gesichert wurden, restauriert. So ist es nach der Verarbei-

tung eines geschachtelten Fiktivlaufs möglich, die übergeordneten

Fiktivläufe weiter in der vorgesehenen Reihenfolge zu durchlaufen.

Steuerungsmöglich-

keiten über Tabelle

T5D0I

Die Verteilung von Lohnarten mithilfe der Funktion DFLST mit dem Para-

meter 1 = GET basiert auf Tabelle V_T5D0I (Fiktivlaufsteuerung – Lohnarten-

zuweisung), in der festgelegt wird, welche Lohnart des Fiktivlaufs in welche

Lohnart des Ist-Abrechnungslaufs überführt werden soll. Dabei muss neben
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der Herkunfts- und Ziellohnart auch die Herkunfts- und Zieltabelle angege-

ben werden. Auch verfügt Tabelle V_T5D0I (Fiktivlaufsteuerung – Lohnar-

tenzuweisung) über die folgenden weiteren Steuerungsmöglichkeiten:

▪ Über einen Vorzeichenwechsel kann jeder Wert nach Belieben negativ

oder positiv übernommen werden.

▪ Die Gruppierung des Mitarbeiterkreises – es besteht die Möglichkeit, die

aktuelle Gruppierung zu übernehmen, oder es kann die Gruppierung

umgesetzt werden, und zwar wahlweise auf »*« oder laut Tabelle WPBP.

▪ Es gibt eine Reihe von Löschkennzeichen von Splits, die eine Lohnart ent-

halten können (z. B. WPBP-Split, SV-Split, Steuer-Split, Kostenzuord-

nungs-Split etc.).

In Abbildung 3.8 werden die zahlreichen Steuerungsmöglichkeiten von Ta-

belle V_T5D0I (Fiktivlaufsteuerung – Lohnartenzuweisung) verdeutlicht.

Abbildung 3.8  Lohnartenverteilung im Rahmen der Fiktivlaufsteuerung
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Nutzung von

Funktionen bzw.

Rechenregeln

Die zweite Alternative zur Auslösung von Fiktivläufen, die im Abrechnungs-

schema Verwendung findet, ist die Nutzung von Funktionen (siehe Kapitel

24, »Customizing des Abrechnungsschemas«) bzw. von Rechenregeln. Zum

Beispiel lösen Sie Fiktivläufe aus, um das Nettoentgelt zu ermitteln. Dieses

benötigen Sie für den Zuschuss zum Mutterschaftsgeld. Die Auslösung er-

folgt über die Funktion IF mit dem Parameter DOZM.

Innerhalb der Funktion IF wird geprüft, ob es für eine bestimmte Personal-

nummer die Abwesenheit »Mutterschutz« im Infotyp 2001 (Abwesenhei-

ten) gibt und ob die automatische Zuschussberechnung für den Zuschuss

zum Mutterschaftsgeld aktiviert ist. Die Besonderheit bei der Berechnung

des Zuschusses zum Mutterschaftsgeld besteht darin, dass die Fiktivläufe

für die Vergangenheit, und zwar für die letzten drei Monate vor Beginn der

Mutterschutzfrist, durchgeführt werden müssen. Dies bedeutet, dass für

diese letzten drei Monate eine Abrechnung für die betreffenden Mitarbeite-

rinnen ausgelöst wird und die relevanten Ergebnislohnarten in die aktuelle

Abrechnung übergeben werden.

Fiktivlaufschemen konfigurieren

Fiktivläufe sind nichts anderes als speziell zusammengestellte Personal-

rechenschemen. Folglich können sie wie jedes andere Schema mit dem

Schemeneditor (siehe Abschnitt 24.1, »Aufbau eines Personalrechensche-

mas«) bearbeitet werden. Innerhalb von Fiktivlaufschemen werden aller-

dings auch oft Standardschemen verwendet, sodass bei Eingriffen in Form

von selbst definierten Personalrechenregeln entsprechende Vorsicht gebo-

ten ist. Denn solche Änderungen, die sich ursprünglich nur im Rahmen des

Fiktivlaufs auswirken sollen, können sehr schnell auch Einfluss auf Abrech-

nungsfälle ohne Fiktivlauf ausüben.

Universalschema

DA07

Es existieren verschiedene Fiktivlaufschemen, von denen das Schema DA07

das sogenannte Universalschema für Fiktivläufe der deutschen Abrechnung

darstellt. Dieses Schema wird für Fälle genutzt, in denen die Fiktivlaufsteu-

erung angewandt wird. Für alle weiteren Fiktivläufe, wie z. B. zur Ermittlung

des Nettoentgelts für den Zuschuss zum Mutterschaftsgeld oder für den Zu-

schuss zum Krankengeld mit den Varianten 1 und 2 sowie für die Ermittlung

der Beiträge zum Bankenversorgungsverein (BVV), existieren gesonderte

Fiktivlaufschemen.

Eingriffe in die

Fiktivlaufschemen

Eingriffe in die Fiktivlaufschemen sind immer dann notwendig, wenn kun-

deneigene Verarbeitungen während der Fiktivläufe erforderlich sind. So

führt z. B. die Weitergewährung von vermögenswirksamen Leistungen (VL)

während des Mutterschutzes dazu, dass die VL nicht in die Bemessungs-

grundlage zur Berechnung des Nettoentgelts einfließen dürfen. Die ent-
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sprechende Lohnart muss daher gefiltert, also an einer definierten Stelle eli-

miniert werden. Ein solcher Eingriff kann über eine Personalrechenregel im

Fiktivlaufschema realisiert werden. Dabei muss allerdings sichergestellt

sein, dass die Filterung nur im Fiktivlauf für die Berechnung des Nettoent-

gelts zur Ermittlung des Zuschusses zum Mutterschaftsgeld greift und die

Ist-Abrechnung davon unberührt bleibt.

Sofern es sich um Fiktivläufe der Altersteilzeit nach den Regelungen des

§ 23c SGB IV oder um die dritte Variante der Nettourlaubslohnermittlung

handelt, können fiktivlaufspezifische Anpassungen immer innerhalb einer

IF-ENDIF-Schleife gekapselt werden. Dabei wird die Funktion IF um den Pa-

rameter 2 (FLSW) und den Parameter 3 (Fiktivlauf, z. B. IF FLSW ATZA) er-

gänzt. Der Parameter 2 enthält immer die in Tabelle V_T5D0G (Fiktivläufe)

definierte ID für den entsprechenden Fiktivlauf.

Alle in dieser IF-ENDIF-Schleife aufgeführten Funktionen werden nur dann

ausgeführt, wenn der entsprechend abgefragte Fiktivlauf gerade durchlau-

fen wird. Abbildung 3.9 zeigt die IF-ENDIF-Schleife einer Sonderverarbei-

tung des Fiktivlaufs ATZA (Ermittlung des ATZ-Vollzeitbruttos).

Die Personalrechenschemen der Fiktivläufe, die nicht über die Fiktivlauf-

steuerung abgewickelt werden, verfügen zumeist über eigene untergeord-

nete Personalrechenschemen, um Sonderverarbeitungen abbilden zu kön-

nen. So hat etwa der Fiktivlauf zur Ermittlung der Grundlagen für die

Berechnung des Krankengeldzuschusses ein eigenes untergeordnetes Per-

sonalrechenschema für den Bruttoteil.

Abbildung 3.9  IF-ENDIF-Schleife mit Parameter 3 = Fiktivlauf-ID

Auch in solchen untergeordneten Schemen sind Anpassungen – so wie in

jedem anderen Schema – möglich. Allerdings ist hier die Gefahr uner-

wünschter Nebenwirkungen tendenziell geringer, da eine gesonderte Ab-

frage, um welchen Fiktivlauf es sich handelt, obsolet ist.

3.5    Das letzte Abrechnungsergebnis einlesen

Im Schema DLA0, siehe Abbildung 3.10, werden das Abrechnungsergebnis

der letzten Periode und die relevanten Lohnarten in die interne Tabelle LRT
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(Letzte Ergebnistabelle) eingelesen. Hier bleiben die Lohnarten erst einmal

stehen, um später in anderen Schemen weiterverarbeitet zu werden.

Relevante

Lohnarten steuern

Welche Lohnarten relevant sind, wird über die Verarbeitungsklasse 06 aus

Tabelle T512W (Lohnartenbewertung) gesteuert (siehe Kapitel 23, »Lohnar-

ten«). Folgende Ausprägungen sind möglich:

▪ 0 – Die Lohnart wird nicht übernommen.

▪ 1 – Die Lohnart wird immer übernommen.

▪ 2 – Die Lohnart wird innerhalb eines Jahres übernommen.

Funktion PLRT Sollen eigene Verarbeitungsschritte zum Einlesen von Lohnarten aus dem

Vormonat erstellt werden, muss die Funktion PLRT verwendet werden, die

Tabelle PLRT verarbeitet und die in einer Rechenregel definierte Operatio-

nen abarbeitet. In dieser Rechenregel legen Sie für die gewünschten Lohn-

arten Verarbeitungsschritte an.

Abbildung 3.10  Letztes Abrechnungsergebnis einlesen – Schema DLA0

3.6    Integration der Reiseabrechnung

Im Schema DREI, siehe Abbildung 3.11, werden die Daten der Reiseabrech-

nung eingelesen. Diese Integration kann aus mehreren Gründen aktiviert

werden, wenn eine der folgenden Funktionen gewünscht ist:

▪ Auszahlung der Erstattungsbeträge über die Personalabrechnung

▪ Versteuerung von individuell zu versteuernden Erstattungen, die über

den gesetzlichen Freibeträgen liegen

▪ Andruck auf der Lohnsteuerbescheinigung und Übertragung per ELSTER

von steuerfrei bezahlten Erstattungsbeträgen
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Die Reiseabrechnung kann auch ohne die Integration verwendet werden.

Funktion ASREIDie Funktion ASREI übernimmt die Lohnarten aus den Reiseabrechnungs-

ergebnissen, die im Cluster TE der Datenbank PCL1 gespeichert sind und

über den Report RPCLSTTE (Details einer Reise) angezeigt werden können.

Die entsprechenden Lohnarten werden in Tabelle T706B (Reisespesenarten)

festgelegt.

Abbildung 3.11  Reisedaten einlesen

Alle Lohnarten, die nicht in die Abrechnung übernommen werden sollen,

müssen durch eine Regel ausgeschlossen werden. Wenn Sie keine Integra-

tion der Reiseabrechnung in die Personalabrechnung benötigen, sollte das

komplette Teilschema mit dem Eintrag von »*« im Schema D000 deakti-

viert werden.

3.7    Integration der Zeitwirtschaft

Ohne Zeitwirtschaftsdaten ist eine Personalabrechnung nicht möglich. Be-

stimmte Informationen sind also als Basis für die Abrechnung zwingend er-

forderlich, selbst wenn Sie die SAP-Zeitwirtschaft nicht einsetzen sollten. Im

Folgenden geben wir Ihnen einen Überblick über die Daten, die in der Per-

sonalabrechnung verwendet werden.

3.7.1    Schichtplan verarbeiten

ArbeitszeitplanUnbedingt notwendig ist der Infotyp 0007 (Sollarbeitszeit), der den Schicht-

plan von Mitarbeitenden enthält. Denn ohne diesen Infotyp bricht die Ab-

rechnung beim Ablauf der Funktion GON im Schema DGD0 (Einlesen der

Grunddaten) ab. Für alle Mitarbeitenden muss es folglich einen Arbeitszeit-

plan geben. Dieser Arbeitszeitplan wird in die Personalabrechnung für den

Zeitraum der Abrechnungsperiode eingelesen. Zusätzlich werden noch der

letzte Tag der Vorperiode und der erste Tag der Folgeperiode eingelesen. Der

Schichtplan wird über die Funktion GENPS in Tabelle PSP aufgebaut (siehe

Abbildung 3.12).
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Der Schichtplan wird zur Bewertung von Teilmonaten herangezogen. Dies

ist notwendig, wenn eine Person innerhalb des Abrechnungsmonats neu

beginnt, das Unternehmen verlässt oder wenn sich die Arbeitsplatzdaten

oder Basisbezüge ändern. Die Personalabrechnung bildet mehrere Teilzeit-

räume mit Einträgen in Tabelle WPBP (Arbeitsplatz/Basisbezüge). Zur Be-

rechnung der Aliquotierung werden die Daten des Schichtplans verwendet.

Teilmonatsfaktoren Daraus abgeleitet werden wiederum die Teilmonatsfaktoren (siehe Abbil-

dung 3.13).

Sollwerte gemäß

Schichtplan

In den Teilmonatsfaktoren sind die Sollwerte gemäß Schichtplan, der indi-

viduelle Divisor und der pauschale Divisor enthalten. Die Sollwerte gemäß

Schichtplan sind:

▪ KSOLL – Kalendertage

▪ ASOLL – Arbeitstage gemäß Schichtplan

▪ SSOLL – Arbeitsstunden gemäß Schichtplan

Abbildung 3.12  Tabelle PSP

Abbildung 3.13  Teilmonatsfaktoren
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Sind mehrere Teilmonate in Tabelle WPBP (Arbeitsplatz/Basisbezüge) vor-

handen, verweist die Nummer der Teilmonatseinträge (T) auf den entspre-

chenden Eintrag in Tabelle WPBP (Arbeitsplatz/Basisbezüge), und die Soll-

werte reduzieren sich entsprechend. Der Wert für den Gesamtmonat (G)

enthält immer die vollständige Periode.

Individueller DivisorDer individuelle Divisor enthält im Unterschied zum Sollwert immer einen

vollen Monat, auch bei Teilmonatswerten. So kann mit der Division ASOLL/

ADIVI ein Prozentsatz für einen Teilmonat auf der Basis von Arbeitstagen

berechnet werden:

▪ KDIVI – Kalendertage (individueller Divisor gemäß Schichtplan)

▪ ADIVI – Arbeitstage (individueller Divisor gemäß Schichtplan)

▪ SDIVI – Arbeitsstunden (individueller Divisor gemäß Schichtplan)

Pauschaler DivisorDer pauschale Divisor basiert nicht auf dem Schichtplan, sondern enthält

Durchschnittswerte. SDIVP beinhaltet die durchschnittlichen Arbeitsstun-

den aus dem Infotyp 0008 (Basisbezüge); ADIVP und KDIVP enthalten die

durchschnittlichen Arbeits- und Kalendertage, die in Tabelle T510H (Ab-

rechnungskonstanten, bezogen auf Zeiteinheit) festgelegt werden:

▪ KDIVP – Kalendertage (pauschaler Divisor)

▪ ADIVP – Arbeitstage (pauschaler Divisor)

▪ SDIVP – Arbeitsstunden (pauschaler Divisor)

Über die Operation NUM=GSSOLL kann man z. B. das Anzahlfeld mit den

Stunden gemäß dem Schichtplan des Gesamtmonats füllen. Wechselt der

Schichtplan innerhalb eines Monats, werden beide Pläne anteilig einbezo-

gen. NUM=TASOLL trägt die Arbeitstage gemäß dem Schichtplan des Teil-

monats in das Anzahlfeld ein.

Bestimmte Vertretungen aus dem Infotyp 2003 (Vertretungen) werden bei

der Bildung der Teilmonatsfaktoren berücksichtigt. Über die Parameter aus

der Funktion P2003 kann gesteuert werden, welche Vertretungen hier ein-

bezogen werden sollen. Im Standard wird im Schema DPWS die normale

Schichtvertretung (02) mitverarbeitet; die Kurzarbeitsvertretung (03) ist je-

doch ausgeschlossen und darf nicht in die Bildung der Teilmonatsfaktoren

einfließen. Passen Sie die Einstellungen an, wenn Sie andere Vertretungen

verwenden.

3.7.2    Abwesenheiten verarbeiten

Funktion PABDie Verarbeitung von Abwesenheiten erfolgt mithilfe zweier Funktionen:

Die Funktion PAB liest die Abwesenheiten ein und bildet die Einträge dazu
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in der internen Tabelle PARX (Abwesenheiten) ab, siehe Abbildung 3.14. Die

Personalabrechnung kennt keine einzelnen Abwesenheiten, sondern arbei-

tet mit kumulierten Zählklassen, die in der Bewertungsregel definiert wer-

den. Für Abwesenheiten, die in der Personalabrechnung separat verarbeitet

werden sollen, werden somit eigene Bewertungsregeln benötigt.

Abbildung 3.14  Aufgeklappte Tabelle PARX (Abwesenheiten)

Abwesenheiten werden in Tabelle T554S (An- und Abwesenheitsarten) defi-

niert. Die eigentliche Bewertung, die für die Personalabrechnung relevant

ist, wird hier nicht direkt eingetragen, sondern mithilfe einer Bewertungs-

regel zugeordnet.

Einstellungen der

Bewertungsregel

Diese Bewertungsregel wird in Tabelle T554C (Bewertung von Abwesenhei-

ten) definiert und enthält die folgenden Einstellungen:

▪ Zählklasse

Abwesenheiten werden in der Personalabrechnung zu Zählklassen zu-

sammengefasst. In Abbildung 3.14 ist die Zählklasse in der Spalte Zlkl. zu

finden.

▪ Bezahlung

Es wird festgelegt, ob eine Abwesenheit bezahlt oder unbezahlt sein soll.

In Tabelle PARX (Abwesenheiten) erhalten die Zählkassen von unbezahl-

ten Abwesenheiten den Typ U (unpaid) und die Zählkassen von bezahl-

ten Abwesenheiten den Typ P (paid).

▪ Bildung von Lohnarten

Für den Zeitraum einer Abwesenheit kann eine Lohnart erzeugt werden,

die entweder die Anzahl der Abwesenheitstage oder die Anzahl der Ab-

wesenheitsstunden enthält. So kann z. B. ein Urlaubsausgleich oder Ur-

laubsgeld für die Tage der Inanspruchnahme des Urlaubs erzeugt wer-

den.

▪ Hätte-Prinzip

Das Hätte-Prinzip dient der Generierung von Zeitlohnarten für Abwesen-

heitszeiten, die für den jeweiligen Abwesenheitszeitraum erst aktiviert
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werden müssen. Andernfalls könnte in Abwesenheitszeiten keine Zeit-

lohnartengenerierung erfolgen.

▪ Sonderverarbeitung

In der Sonderverarbeitung kann eine Regel eingetragen werden, die nur

im Rahmen von Abwesenheiten ausgeführt wird. Auch können mithilfe

einer entsprechenden Regel Lohnarten zur Berechnung des Entgelts bei

Abwesenheiten gebildet werden. Auf diese Weise ist eine differenzierte

Berechnung möglich.

Funktion DABEine Spezialität der deutschen Abrechnung stellt die Funktion DAB – die

zweite Funktion – dar: Diese Funktion verarbeitet die Eigenschaften einer

Abwesenheit, die für das deutsche Recht in den Bereichen Steuer, Sozialver-

sicherung und auch in anderen Bereichen erforderlich sind. Diese Eigen-

schaften sind in Tabelle T5D0A (Attribute von Abwesenheiten) enthalten.

Der Report RPDABWD0 (Dokumentation und Konsistenzprüfung von Ab-

wesenheiten), siehe Abbildung 3.15, zeigt die vollständigen Informationen

aus allen relevanten Tabellen an, die zur Steuerung einer Abwesenheit im

Verlauf der Abrechnung notwendig sind.

Abbildung 3.15  Dokumentation und Konsistenzprüfung von Abwesenheiten



3 Bruttofindung

148

Abwesenheit

Durch gesetzliche Änderungen, die die verschiedenen Eigenschaften einer

Abwesenheit betreffen, kam es in den letzten Jahren immer wieder zu Än-

derungen der Tabelleneinträge. Dies macht einen Abgleich der Eigenschaf-

ten mit dem Auslieferungsmandanten 000 notwendig. Daher sollte bei

der Einführung von SAP ERP HCM darauf geachtet werden, im Bereich Ab-

wesenheiten möglichst nahe an den Standardeinstellungen zu bleiben.

Die Sollarbeitszeit im Infotyp 0007 und die Abwesenheiten im Infotyp 2001

werden in der Abrechnung verarbeitet, sobald diese in den Infotypen ge-

pflegt sind. Allerdings ist dazu der Einsatz der SAP-Zeitwirtschaft nicht not-

wendig. Denn ein Sollarbeitszeitplan und bestimmte gesetzlich relevante

Abwesenheiten oder auch unbezahlte Abwesenheiten, die das Entgelt kür-

zen, müssen in jedem Fall gepflegt werden, auch wenn die SAP-Zeitwirt-

schaft nicht im Einsatz sein sollte. Anwesenheiten aus dem Infotyp 2002

finden in der Personalabrechnung keine Berücksichtigung.

3.7.3    Zeitauswertungsergebnisse einlesen

Zeitlohnarten Für das Einlesen von Zeitwirtschaftsergebnissen ist eine erfolgreiche

Zeitauswertung Voraussetzung, und für die Übergabe von Informationen

aus der Zeitabrechnung in die Personalabrechnung müssen in der Zeitwirt-

schaft Zeitlohnarten gebildet werden. Die Abrechnung liest Tabelle ZL (Zeit-

lohnarten) mit den darin enthaltenen Zeitlohnarten ein und verarbeitet

diese weiter (siehe Abbildung 3.16).

Abbildung 3.16  Tabelle ZL (Zeitlohnarten)

Die Lohnarten aus Tabelle ZL (Zeitlohnarten) enthalten Datum und Uhrzeit

der Entstehung, was für die Berechnung der Steuerfreiheit notwendig ist.

Im Bruttoteil der Personalabrechnung im Schema DT00 wird über die Funk-

tion ZLIT aus Tabelle ZL (Zeitlohnarten) die Zeitlohnarten eingelesen und

mithilfe der Regel D090 verarbeitet. Die Lohnarten werden komprimiert an
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Tabelle IT (Eingabetabelle) übergeben, und außerdem wird Tabelle XIT

(Sonntags-/Feiertags-/Nachtzuschläge) für die Steuerberechnung mit Da-

tum und Uhrzeit der Entstehung gefüllt. Zur Durchführung einer korrekten

Steuerberechnung enthält Tabelle XIT (Sonntags-/Feiertags-/Nachtzu-

schläge) Datum und Uhrzeit.

Für die Steuerberechnung gemäß § 3b EStG ist es nicht notwendig, unter-

schiedliche Lohnarten für steuerpflichtige und steuerfreie Anteile in der

Zeitwirtschaft zu bilden, denn die Abrechnung ermittelt den steuerfreien

Betrag abhängig von der Arbeitszeit. Für die Ermittlung der Steuerfreiheit

werden Prozentsätze abhängig von Tag und Uhrzeit ermittelt, und der An-

teil wird steuerfrei gestellt.

3.7.4    Fiktivhochrechnung

Fiktive 

Zeitauswertung

Für den Zeitraum einer Abrechnungsperiode, in dem noch keine Zeitaus-

wertung gelaufen ist – z. B. wenn am 20. eines Monats die Personalabrech-

nung ausgeführt wird und für den 21. bis zum Monatsende noch keine Da-

ten vorliegen –, führt die Personalabrechnung eine fiktive Zeitauswertung

durch. Dazu ruft die Funktion DAYPR TC00 die Zeitwirtschaft mit dem

Schema TC00 auf. Dieses Schema wird für alle Tage der Abrechnungsperi-

ode ausgeführt, für die noch keine »echten« Daten vorhanden sind. So kön-

nen etwa anhand des Schichtplans Nachtschichtzuschläge für den Rest des

Monats geschätzt werden. Es wird also eine Zeitabrechnung vorgenommen,

in der die Zeiten des Schichtplans als Basis herangezogen werden.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, das Customizing des Schemas

TC00 dem Customizing der Zeitabrechnung anzupassen. Denn häufig ist

eine Schätzung nicht erwünscht, sodass sichergestellt werden muss, dass

aus diesem Schema keine generierten Lohnarten in die Abrechnung über-

geben werden.

3.7.5    Praktische Probleme bei der Integration

Die Bezahlung von Zeitzuschlägen für noch nicht abgeschlossene Perioden

ist für die beschäftigte Person schwer nachvollziehbar. Denn erst im Folge-

monat des Abrechnungsmonats wird durch eine Rückrechnung der Vormo-

nat richtiggestellt. Korrekturen für den geschätzten Zeitraum des Vormo-

nats werden bezahlt, und außerdem wird für den aktuellen Monat wieder

teilweise eine Schätzung durchgeführt. Dies gestaltet einen Vergleich des

Abrechnungsnachweises mit dem Zeitnachweis schwierig. Deshalb wird

häufig komplett darauf verzichtet, im aktuellen Monat Zeitzuschläge zu be-
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zahlen, und erst mit der Rückrechnung werden die Zuschläge des Vormo-

nats zur Auszahlung gebracht. Dies kann z. B. erreicht werden, indem mit-

hilfe einer Regel die Zuschläge im aktuellen Monat gelöscht werden. Erst bei

der Rückrechnung im darauffolgenden Monat werden die Zuschläge über-

geben und ausbezahlt.

3.8    Urlaub nach EuGH 

Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) und des Bun-

desarbeitsgerichts (BAG) stellt klar: Eine Änderung der Arbeitszeit darf sich

nicht negativ auf den Urlaubsanspruch oder dessen Bewertung auswirken.

Dies gilt sowohl bei einer Erhöhung als auch bei einer Reduzierung der Ar-

beitszeit.

Ein Wechsel von Vollzeit zu Teilzeit kann Auswirkungen auf den Urlaubsan-

spruch haben. Der entscheidende Faktor ist dabei die Verteilung der Ar-

beitszeit.

▪ Gleiche Anzahl an Arbeitstagen pro Woche

Bei einer Reduzierung der täglichen Arbeitsstunden ohne Änderung der

wöchentlichen Arbeitstage (z. B. weiterhin fünf Tage pro Woche) bleibt

die Anzahl der Urlaubstage unverändert. Es wird lediglich das Urlaubs-

entgelt entsprechend der reduzierten Arbeitszeit angepasst.

▪ Reduzierung der wöchentlichen Arbeitstage

Reduziert sich die Zahl der Arbeitstage pro Woche, wird der Urlaubsan-

spruch neu berechnet. Dies geschieht z. B. bei einer Änderung von fünf

auf zwei Arbeitstage. Die Anpassung erfolgt proportional zur neuen wö-

chentlichen Arbeitsverteilung. Dadurch wird der Gleichbehandlungs-

grundsatz gewahrt.

Das Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) enthält keine spezifischen Regelungen

zur Urlaubsberechnung bei schwankenden oder unregelmäßigen Arbeits-

zeiten. In diesen Fällen wird der Urlaubsanspruch anhand der durchschnitt-

lichen Arbeitstage pro Woche ermittelt. Dafür wird ein repräsentativer

Zeitraum betrachtet. Dieses Vorgehen gewährleistet eine faire und ange-

messene Berechnung des Urlaubsanspruchs.

Wenn eine beschäftigte Person ihren Beschäftigungsumfang, wie im Bei-

spiel aufgeführt, reduziert und einen Urlaubstag nimmt, der aus einer Zeit

mit einem höheren Beschäftigungsumfang stammt, behält dieser Urlaubs-

tag seine ursprüngliche Wertigkeit. Der Differenzbetrag zwischen der Wer-

tigkeit des Tages zur Zeit des Urlaubs und zur Zeit der Entstehung des
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Urlaubsanspruchs wird in einer Ausweislohnart abgestellt und kommt zur

Auszahlung.

Um die zu bewertenden Urlaubstage eindeutig einem Kontingent zuord-

nen zu können, ist es erforderlich, bei einer Änderung des Beschäftigungs-

umfangs das Urlaubskontingent zeitlich abzugrenzen (Infotyp 2006). Aus

betriebswirtschaftlicher Sicht ist die Abgrenzung bei einer Änderung der

Anzahl der Arbeitstage pro Woche ohnehin zwingend, weil sich dann auch

die Höhe des Kontingents ändert.

Eine Abgrenzung ist aus technischen Gründen auch dann erforderlich,

wenn sich der Beschäftigungsgrad ändert. Dies gilt selbst dann, wenn die

Anzahl der wöchentlichen Arbeitstage unverändert bleibt.

Die Umsetzung im Customizing finden Sie im Einführungsleitfaden (IMG)

unter dem Pfad Personalabrechnung • Abrechnung Deutschland • Abwesen-

heiten • Urlaubsbewertung: Erhöhungen nach Kontingentwechsel (siehe

Abbildung 3.17).

Abbildung 3.17  Customizing-Leitfaden für den Urlaub nach EuGH
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3.9    Bewertungsgrundlagen bilden

Bewertungsgrundlagen dienen der Bewertung von Lohnarten, bei denen

nur das Anzahlfeld gefüllt ist und daher noch eine Bewertung mit einem Be-

trag erfolgen muss, z. B. die Bewertung mit einem Stundensatz im Rahmen

von Nachtzuschlägen. Die Zeitzuschläge werden also mit einer Anzahl von

Stunden aus der Zeitwirtschaft übergeben, und die Abrechnung muss eine

Bewertung durchführen.

Lohnarten /0xx Für die Bildung von Bewertungsgrundlagen sind in SAP ERP HCM die Lohn-

arten /0xx reserviert. Diese Lohnarten werden in den Regeln D010 und

D013 im Bruttoteil DT00 der Personalabrechnung gebildet. In der Regel

D010 werden zunächst alle relevanten Lohnarten in die Bewertungsgrund-

lagen addiert, und in einem zweiten Schritt erfolgt die Division, um vom ge-

sammelten Betrag zur Bewertungsgrundlage zu kommen, die einen Stun-

den- oder Tagessatz enthalten kann (siehe Abbildung 3.18). Im Standard

wird die Lohnart /001 mit einem Stundensatz befüllt, der durch die durch-

schnittlichen monatlichen Stunden aus dem Infotyp 0008 (Basisbezüge)

dividiert wird. Außerdem wird ein Tagessatz in der Lohnart /003 gebildet,

der ebenso durch die monatlichen Durchschnittsstunden dividiert und an-

schließend mit den Arbeitsstunden pro Tag aus dem Infotyp 0007 (Sollar-

beitszeit) multipliziert wird, um schließlich einen Tageswert zu erhalten.

Abbildung 3.18  Bewertungsgrundlagen bilden

Verarbeitungs-

klasse 01

Welche Lohnarten in die Bewertungsgrundlagen einfließen, wird mit der

Verarbeitungsklasse 01 gesteuert. Werden weitere Bewertungsgrundlagen

benötigt, muss die Regel D010 und gegebenenfalls auch die Regel D013

durch eine eigene Regel ersetzt werden.

Bewertungsgrundlagen bilden

Zum Zeitpunkt der Bildung der Bewertungsgrundlagen sind nur die Lohn-

arten aus den Basisbezügen in Tabelle IT (Eingabetabelle) vorhanden. Die

Lohnarten aus dem Infotyp 0014 (Wiederkehrende Be-/Abzüge) werden

erst später eingelesen. Es kann daher keine Lohnart aus dem Infotyp 0014

in eine Bewertungsgrundlage einfließen, außer wenn Änderungen am Ab-

rechnungsschema durchgeführt werden.

In Abbildung 3.19 ist die Bewertung der Lohnart Zuschlag Nacht mit der Be-

wertungsgrundlage dargestellt: Dazu werden die beiden letzten Stellen der
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relevanten Bewertungsgrundlage eingetragen, d. h., 01 löst eine Bewertung

mit der Lohnart /001 aus. Darüber hinaus werden die Ausgabelohnart und

ein Prozentsatz eingetragen. Auch können mehrere Lohnarten ausgegeben

werden, was z. B. im Rahmen von Mehrarbeit denkbar wäre, um einen

Grundlohn von 100 % und einen Zuschlag von 25 % in zwei Lohnarten zu

bilden.

Weitere Möglichkeiten, um eine Lohnart zu bewerten, finden Sie im nächs-

ten Abschnitt.

Abbildung 3.19  Lohnart mit Bewertungsgrundlage bewerten

3.10    Lohnarten bewerten

Regel X015Die Bewertung von Lohnarten, die noch keine Beträge enthalten, erfolgt

über die Regel X015 (siehe Abbildung 3.20). Die Regel X015 prüft, ob in der

entsprechenden Lohnart bereits ein Betrag (AMT) enthalten ist; in diesem

Fall wird die Lohnart lediglich mit ADDWT * abgestellt, und die Verarbeitung

ist beendet. Als Nächstes wird geprüft, ob eine Anzahl vorhanden ist. Ist dies

nicht der Fall, ist auch hier die Verarbeitung beendet, und die Lohnart wird

abgestellt.

Im nächsten Schritt wird geprüft, ob das Feld Betrag pro Einheit (RTE) einen

Wert enthält (siehe Abbildung 3.20). Ist dies der Fall, wird der Betrag pro Ein-

heit mit der vorhandenen Anzahl multipliziert und ins Feld Betrag geschrie-

ben. Die Lohnart ist nun bewertet und wird abgestellt.

Lohnart bewerten: 

zwei Möglichkeiten

Ist lediglich das Feld Anzahl gefüllt, bleiben jetzt noch zwei Alternativen, um

eine Lohnart zu bewerten: entweder anhand einer Bewertungsgrundlage

oder anhand eines berechneten Durchschnittswerts (siehe Abschnitt 3.11,

»Durchschnitte«). Für die erste Alternative prüft zunächst die Operation

VALBS?, ob überhaupt eine Bewertungsgrundlage in der Lohnart gepflegt

ist; für das variable Argument gibt sie ein »X« zurück. Die Operationen

VALBS0 bis VALBS2 lesen die zwei möglichen Bewertungsgrundlagen von

Tabelle T512W (Lohnartenbewertung), bewerten damit die Lohnart und bil-

den gegebenenfalls abgeleitete Lohnarten, falls dazu Einträge vorhanden

sind.
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Abbildung 3.20  Lohnarten bewerten

Das Customizing der Lohnartenbewertung befindet sich im Bereich Perso-

nalabrechnung Deutschland unter dem Punkt Zeitlohnartenbewertung

(siehe Abbildung 3.21).

Abbildung 3.21  Customizing der Lohnartenbewertung
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Neben der Bewertung einer Lohnart mit einer Bewertungsgrundlage kön-

nen Lohnarten auch mithilfe einer lohnartenabhängigen oder einer tarif-

abhängigen Konstanten bewertet werden (siehe Abschnitt 23.1, »Verwen-

dung von Lohnarten«).

3.11    Durchschnitte

Durchschnitte dienen der Bewertung von Lohnarten mit Werten, die auf

Basis mehrerer Monate berechnet werden. Sie können z. B. verwendet wer-

den, um Ausgleichszahlungen für Zeitzuschläge bei Urlaub oder Krankheit

zu berechnen. Im Rahmen dieser Bewertungsart werden die bezahlten Zu-

schläge einer relevanten Anzahl von Monaten durch die in diesen Monaten

gearbeiteten Stunden dividiert.

Für die Berechnung von Durchschnitten wurde eine neue Funktion entwi-

ckelt, die für Neueinrichtungen der Durchschnittsbewertung verwendet

werden sollte. Falls die Durchschnittsbewertung schon mit der bisherigen

Lösung eingesetzt wurde, muss diese nicht geändert werden. Daher be-

schreiben wir im Folgenden beide Möglichkeiten dazu.

3.11.1    Bisherige Durchschnittsbewertung

Operation MEANVDie Durchschnittsbewertung wird über die Operation MEANV in der Regel

X016 aufgerufen (siehe Abbildung 3.22). Die Nummer der anzuwendenden

Berechnungsart wird dabei mitgegeben.

Abbildung 3.22  Durchschnittsbewertung aufrufen
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Das Customizing der Durchschnittsbewertung finden Sie im Knoten Zeit-

lohnartenbewertung im Bereich Personalabrechnung Deutschland (siehe

Abbildung 3.23). Die erste Aktivität enthält die Definition der Berechnungs-

regel, deren zweistelliger Schlüssel als Parameter in der Operation MEANV

mitgegeben wird.

Abbildung 3.23  Customizing der Durchschnittsbewertung

Berechnungsregel In der Berechnungsregel (siehe Abbildung 3.24) muss Folgendes definiert

werden:

▪ Relevanztest (Spalte RelevTest)

▪ Kumulationsregel (Spalte Kumulation)

▪ Endeverarbeitung (Spalte Endverarb.)

▪ Anzahl der maximalen Perioden (Spalte AnzPerMax)

▪ Anzahl der relevanten Perioden (Spalte AnzPerRel)

▪ Lohnart zur Übersteuerung der automatischen Berechnung

Relevanztest Die Anzahl der relevanten Perioden legt fest, anhand welcher Anzahl von

Monaten der Durchschnitt berechnet werden muss. Dabei kann es vorkom-

men, dass nicht alle Perioden für die Berechnung relevant sind – z. B. kön-

nen Monate, in denen die Anzahl der Arbeitstage krankheitsbedingt zu

niedrig war, aus der Berechnung ausgeschlossen werden. Im Relevanztest

werden diese Monate als nicht relevant gekennzeichnet (siehe Abbildung

3.25). Dafür kann mit der Anzahl an maximalen Perioden festgelegt werden,

dass im Fall von nicht relevanten Perioden weiter in der Vergangenheit

nach Perioden gesucht werden soll, die stattdessen in die Berechnung ein-

bezogen werden können.
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Abbildung 3.24  Berechnungsregeln

Abbildung 3.25  Relevanztest

Bei drei relevanten und zwölf maximalen Perioden wird so lange in der

Vergangenheit nach möglichen Perioden gesucht, bis die Anzahl von drei

relevanten Perioden erreicht ist; maximal werden jedoch zwölf Perioden

geprüft. Ob eine Periode relevant ist, hängt vom Ergebnis des Relevanztests

ab, in dem z. B. Perioden, die zu wenige Arbeitstage enthalten, als nicht re-

levant gekennzeichnet werden können.



3 Bruttofindung

158

Kumulationsregel Die Kumulationsregel legt fest, welche Lohnarten in die Felder Anzahl (Kum

NUM), Betrag pro Einheit (Kum RTE) und Betrag (Kum AMT) addiert werden

sollen (siehe Abbildung 3.26). Die Kumulationen (siehe Kapitel 23, »Lohnar-

ten«) werden monatlich in der Abrechnung gebildet. Wenn eine Lohnart ab-

gestellt und kumuliert wird (siehe Abschnitt 3.15, »Abstellung«), wird sie

gleichzeitig in alle in Tabelle T512W (Lohnartenbewertung) markierten Ku-

mulationen addiert.

Abbildung 3.26  Kumulationsregeln

Außerdem kann eine Anpassungsregel definiert werden, die den Durch-

schnitt im Falle von Lohnerhöhungen automatisch anpasst. Hier kann ein

fixer Prozentsatz definiert werden, der zu einem bestimmten Zeitpunkt an-

gewandt werden soll. Alternativ kann über den Vergleich von Lohnarten

eine Erhöhung des Durchschnitts berechnet werden. So können Sie z. B. den

Stundensatz des aktuellen Monats mit dem Stundensatz des Vormonats

vergleichen und den Durchschnittssatz im Falle einer Lohnerhöhung im

gleichen Verhältnis erhöhen.

Der Relevanztest besteht aus einer Regel, die über die Operation MEANV

REL die Perioden als relevante Perioden markiert. In Abbildung 3.25 ist ein

einfacher Relevanztest zu sehen, der jede Periode als relevant markiert. Hier

gibt es keine Entscheidungsoperationen, von denen es abhängig ist, ob eine

Periode relevant ist oder nicht. Das Markieren einer Periode als relevant ist

entscheidend dafür, ob die betreffende Periode in die Durchschnittsbewer-

tung einbezogen wird oder nicht.

Nachdem im Rahmen der Durchschnittsbewertung die Werte der Lohnar-

ten der Vorperioden, die in der Kumulationsregel festgelegt wurden, in die

Felder Anzahl, Betrag pro Einheit und Betrag addiert worden sind, kann der

eigentliche Durchschnitt in der Endeverarbeitung berechnet und überge-

ben werden (siehe Abbildung 3.27). Mittels der Operation NUM=M wird das

Anzahlfeld aus dem Durchschnitt an die aktuelle Lohnart übergeben. In die-

sem Beispiel wird der Betrag durch die Anzahl der gearbeiteten Stunden di-

vidiert und in das Feld Betrag pro Einheit der Lohnart übergeben.
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Abbildung 3.27  Endeverarbeitung

3.11.2    Neue Durchschnittsbewertung

Funktion AVERADas Customizing der neuen Durchschnittsbewertung finden Sie im Ab-

schnitt Zeitlohnartenbewertung im Bereich Abrechnung Deutschland

(siehe Abbildung 3.28).

Abbildung 3.28  Customizing der neuen Durchschnittsbewertung

Die entsprechende Berechnung wird über die Funktion AVERA aufgerufen,

die in das Abrechnungsschema eingefügt werden muss, am besten vor der

Regel X015 mit der bisherigen Durchschnittsbewertung.

Tabellen für das 

Customizing

Das Customizing erfolgt vollständig in den folgenden Tabellen:

▪ V_T51AV_A – Berechnungsregeln für Durchschnitte

▪ V_T51AV_B – Kumulationsregeln für Durchschnittsgrundlagen

▪ V_T51AV_C – Anpassungsregeln für Durchschnittsgrundlagen

▪ V_T51AV_E – Endeverarbeitungsregeln für Durchschnitte

▪ V_T51AV_P – Zuordnung von Lohnarten zu Durchschnittsbewertungs-

regeln

▪ V_T51AV_R – Relevanzregel für Durchschnittsbewertung
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▪ V_T51AV_ROC – für die Durchschnittsbewertung nicht relevante OC-

Gründe

▪ V_T51AV_W – Vergleichsregeln für Durchschnittsbewertung

Viele Einstellungen sind mit den Einstellungen der bisherigen Durch-

schnittsbewertung vergleichbar. Die aufgeführten Tabellen enthalten zu-

sätzliche Parameter, die bisher in den Regeln zum Relevanztest und zur

Kumulation definiert werden mussten. Außerdem wird die Durchschnitts-

bewertung der zu bewertenden Lohnart direkt zugeordnet, sodass die An-

passung von Regeln, die bisher erforderlich war, wenn viele Berechnungs-

varianten abgebildet werden mussten, entfällt.

3.12    Leistungslohn

Lohnscheintypen Im Leistungslohn können Lohnscheine erfasst werden, die in der Lohnab-

rechnung verarbeitet werden. Bei der Berechnung des Entgelts werden hier

die tatsächlich gearbeiteten Zeiten und die vollbrachte Leistung berücksich-

tigt. Es können mitarbeiterbezogene und gruppenbezogene Ergebnisse

errechnet werden. So ist die Berechnung von Einzelakkorden oder Einzel-

prämien, von gruppenbezogenen Gruppenakkorden oder von Gruppenprä-

mien möglich. Für die Erfassung des Leistungslohns gibt es verschiedene

Lohnscheintypen:

▪ 01 – Prämienlohnschein

Der Prämienlohnschein (siehe Abbildung 3.29) wird verwendet, wenn die

Leistung bezogen auf die beschäftigte Person erbracht wird, wie z. B. im

Einzelakkord. Der Lohnschein enthält die gearbeitete Zeit und die produ-

zierte Menge, aus der ein Ergebnis berechnet wird. Die gearbeitete Zeit

kann mit dem erreichten Ergebnis multipliziert werden und so in die Ent-

geltabrechnung einfließen.

▪ 02 – Mengenlohnschein

Der Mengenlohnschein enthält produzierte Mengen einer Gruppe; zu-

sammen mit dem Personenlohnschein (03) wird das Ergebnis einer

Gruppe berechnet. Das Gruppenergebnis bezieht immer alle Mengen-

lohnscheine und Personenlohnscheine eines Monats ein und berechnet

daraus ein Gesamtergebnis.

▪ 03 – Personenlohnschein

Der Personenlohnschein beinhaltet die in einer Gruppe gearbeiteten Zei-

ten.
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Abbildung 3.29  Lohnschein

▪ 04 – Zeitlohnschein

Der Zeitlohnschein verzeichnet die gearbeiteten Zeiten, die kein Ergebnis

enthalten. Dies sind meist unproduktive Zeiten, also Zeiten, in denen z. B.

die Produktion steht oder aus einem anderen Grund kein Ergebnis ermit-

telt werden kann. Meist werden diese Zeiten als Gemeinkosten verrechnet.

▪ 05 – Vorarbeiterlohnschein

Der Vorarbeiterlohnschein kann für Mitglieder einer Gruppe verwendet

werden, die nicht produktiv am Ergebnis dieser Gruppe beteiligt sind,

aber am Gruppenergebnis teilhaben, was bei Personen mit Vorarbeiter-

funktion der Fall sein kann.

Speicherung der 

Leistungslohnarten

Die Daten des Leistungslohns werden in zwei Clustern in der Datenbank

PCL1 gespeichert. Der Cluster L1 enthält alle personenbezogenen Lohn-

scheine mit den gearbeiteten Zeiten einer beschäftigten Person; der Inhalt

dieses Clusters kann der Person zugeordnet werden. Der Cluster G1 umfasst

hingegen die Daten der Gruppen. Für die Abrechnung sind die Daten des

Clusters L1 relevant, die auch den Lohnscheintyp 03 (Personenlohnschein)

enthalten, der bereits mit dem ermittelten Gruppenergebnis in die Abrech-

nung eingelesen wird.

Die Funktion IF mit dem Parameter XW4 (siehe Abbildung 3.30) bestimmt,

ob ein Mitarbeiterkreis als für den Leistungslohn relevant markiert ist.



3 Bruttofindung

162

Abbildung 3.30  Schema DIW0 – Bearbeitung der Leistungslohndaten

Nur die diesem Kreis zugehörigen Mitarbeitenden durchlaufen die Funkti-

onen zum Einlesen und Berechnen des Leistungslohns.

Die Regeln DW1 und DW2 enthalten Standardverarbeitungen zur Berech-

nung eines leistungsabhängigen Entgelts. In der Praxis sind diese Regeln je-

doch nicht ausreichend, sondern müssen durch eigene Regeln ersetzt wer-

den, da die Berechnungsformeln vielfältig sind.

3.13    Weitere Be-/Abzüge verarbeiten

Unterschema

DWBO

Im Unterschema DWB0 (Einlesen weiterer Be-/Abzüge), siehe Abbildung

3.31, werden die Daten der Infotypen 0014 (Wiederkehrende Be-/Abzüge)

und 0015 (Ergänzende Zahlung) verarbeitet. Beide Infotypen können Lohn-

arten enthalten, die in der Abrechnung unterschiedlichen Sonderbearbei-

tungen unterworfen sein können.

Der Unterschied zwischen diesen Infotypen ist lediglich, dass ein Satz des

Infotyps 0015 (Ergänzende Zahlung) immer mit einem Stichtag versehen ist

und somit genau einmal bezahlt oder abgezogen werden kann. Der Infotyp

0014 (Wiederkehrende Be-/Abzüge) enthält einen Zeitraum; die Eingabe

kann damit über mehrere Monate hinweg in der Abrechnung verarbeitet

werden.

Die Regel D011 (siehe Abbildung 3.32) verarbeitet beide Infotypen auf iden-

tische Art und Weise.

Sonderver-

arbeitungen

Über die Verarbeitungsklasse 47 werden Sonderverarbeitungen angesto-

ßen, von denen in SAP ERP HCM bereits viele enthalten sind. Ist keine Son-

derverarbeitung markiert, wird die Lohnart unverändert in Tabelle IT (Ein-
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gabetabelle) gestellt, was bei allen Lohnarten sinnvoll ist, die bereits bei

ihrer Eingabe mit einem Betrag im Infotyp versehen werden.

Abbildung 3.31  Schema DWB0 – Einlesen weiterer Be-/Abzüge

Abbildung 3.32  Regel D011 – Verarbeitung weiterer Be-/Abzüge
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3.14    Aliquotierung

Teilentgelt-

berechnung für

anteilige Monate

Unter Aliquotierung versteht man in SAP ERP HCM die Teilentgeltberech-

nung für anteilige Monate. Diese ist immer notwendig, wenn eine Person

kein volles Monatsentgelt erhält, z. B. wenn der Firmenein- oder -austritt in-

nerhalb eines Monats erfolgt. Außerdem wird die Bruttoberechnung in

mehrere Teilmonate aufgeteilt, wenn sich Veränderungen innerhalb eines

Abrechnungsmonats ergeben. Typische Änderungen sind:

▪ Änderung der Basisbezüge

▪ Wechsel der organisatorischen Zuordnung

▪ Änderung des Arbeitszeitplans

▪ Änderung der Kostenverteilung im Infotyp 0027 

(Kostenverteilung)

Für die Berechnung der Bezüge werden sogenannte Teilmonatsfaktoren ge-

bildet. Diese werden in den Lohnarten /801 bis /816 bereitgestellt (siehe Ab-

bildung 3.33).

Abbildung 3.33  Teilmonatsfaktoren (Auszug)

Zur Erhöhung der Rechengenauigkeit werden die ermittelten Prozentsätze

mit 100.000 multipliziert. Über die Verarbeitungsklasse 10 wird gesteuert,

mit welchem Teilmonatsfaktor eine Lohnart multipliziert werden soll. So

wird etwa eine Lohnart, die die Ausprägung 1 in der Verarbeitungsklasse 10

enthält, mit der Lohnart /801 multipliziert. Wie in Abbildung 3.33 darge-

stellt, bleiben 80,95 % der Lohnart nach der Aliquotierung übrig.

Daten des

Schichtplans

Für die Berechnung der bereitgestellten Teilmonatsfaktoren werden Daten

des Schichtplans verwendet, siehe Abschnitt 3.7.1, »Schichtplan verarbei-

ten«. In Abbildung 3.34 ist die Berechnung eines Teilmonatsfaktors darge-

stellt.

Abbildung 3.34  Teilmonatsfaktoren berechnen
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Die Operation RTE=TSSOLL entnimmt dem Schichtplan die Sollstunden

(SSOLL) des Teilmonats (T) und zieht davon die unbezahlten Stunden

(SAU**) mittels der Operation RTE-TSAU** ab. Die beiden letzten Stellen ent-

halten die Zählklasse der Abwesenheit, die in der Bewertungsregel in Tabelle

T554C (Bewertung von Abwesenheiten) festgelegt wird. Es kann entweder

»**« verwendet werden, wodurch alle Abwesenheiten abgezogen werden,

oder explizit eine Zählklasse. RTE-TSAU** zieht somit alle unbezahlten Ab-

wesenheiten ab. Soll eine Abwesenheit in der Abrechnung speziell verarbei-

tet werden, muss eine gesonderte Zählklasse definiert werden, die nur in der

Bewertungsregel dieser Abwesenheit enthalten ist.

3.15    Abstellung

Lohnarten, die in der Abrechnung bereits vollständig berechnet sind, wer-

den an bestimmten Stellen im Verlauf der Personalabrechnung in Kumula-

tionslohnarten addiert und anschließend in Tabelle RT (Ergebnistabelle) ab-

gestellt. Diese Lohnarten sind damit von der gewöhnlichen Verarbeitung in

den Tabellen IT/OT (Eingabetabelle/Ausgabetabelle) in der Funktion PIT

ausgeschlossen. Tabelle RT (Ergebnistabelle) enthält alle fertig berechneten

Lohnarten und wird am Ende der Personalabrechnung in der Datenbank ge-

speichert, während die Tabellen IT (Eingabetabelle) und OT (Ausgabetabelle)

verloren gehen. Deshalb müssen am Ende der Personalabrechnung alle

Lohnarten in Tabelle RT (Ergebnistabelle) enthalten sein.

ZeitpunkteIm Verlauf der Abrechnung gibt es die folgenden Zeitpunkte für die Abstel-

lung von Lohnarten:

▪ Abstellung von Zeitlohnarten im Schema DT00 

(Verarbeitungsklasse 03)

▪ Abstellung von Bruttolohnarten im Schema DAL0 

(Verarbeitungsklasse 20)

Wie in der Regel D020 (siehe Abbildung 3.35) zu sehen ist, wird – z. B. wenn

die Ausprägung der Verarbeitungsklasse 03 den Wert »3« annimmt – die

Operation ADDWTE* durchgeführt, die die aktuelle Lohnart in Tabelle RT

(Ergebnistabelle) abstellt; danach werden die Split-Kennzeichen K (Kosten-

stelle), T (alternative Bezahlung) und X (variable Zuordnung) gelöscht. An-

schließend wird die Operation ADDCU zur Kumulation dieser Lohnart in

allen markierten Kumulationen und Durchschnittsgrundlagen durchge-

führt. Im nächsten Schritt wird die Bearbeitung in Rechenregeln D02A fort-

geführt.
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Im Anschluss an diese Verarbeitung stehen nur noch die Kumulationslohn-

arten /1xx mit den summierten Beträgen und die Durchschnittsgrundlagen

/2xx mit den summierten Beträgen für die weitere Verarbeitung zur Verfü-

gung.

Der Nettoteil der Abrechnung arbeitet nur noch mit SAP-Lohnarten, und die

Kundenlohnarten sind bereits abgestellt.

Abbildung 3.35  Abstellung

3.16    Fazit

Die Bruttofindung ist der Teil der Personalabrechnung, der der intensivsten

Anpassung an betriebliche und tarifliche Anforderungen bedarf. Von der

Bildung der Bewertungsgrundlagen über die Definition von Durchschnitts-

bewertungen bis hin zur Aliquotierung müssen alle Berechnungen an die

definierten Anforderungen angepasst werden.


